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Zuständig für das Geschäft: Manfred Waibel; Departementsvorsteher Planung/Umwelt/Energie 
Ansprechpartner Verwaltung: Maria Camacho; Projektleiterin Planung/Umwelt/Energie 
 
Bericht 

An der GGR-Sitzung vom 3. Juni 2021 wurde von der SP Fraktion das Postulat «mehr Biodiversität und weniger 
Kirschlorbeer auf gemeindeeigener Parzelle auf dem Laubberg» eingereicht. 
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Stellungnahme des Gemeinderats 
Die Gemeinde hat gemeinsam mit dem Natur- und Vogelschutzverein Münchenbuchsee und Umgebung ein 
Managementkonzept Neophyten erarbeitet, darin wurden die Ziele und Massnahmen für den Umgang mit inva-
siven Neophyten festgelegt. Demgemäss geht die Gemeinde bei der Bekämpfung der invasiven Neophyten mit 
gutem Beispiel voran. 
 
Die Parzelle befindet sich in der Zone für öffentliche Nutzung Laubberg.  
Der Werkhof pflegt aktuell nur die eingezäunte Fläche rund um die Antenne im Auftrag von Quickline. 
Ein Teil der Parzelle wird aktuell verpachtet, z.T. als Gärten genutzt und von den Mieterinnen und Mieter ge-
pflegt (Pachtvertrag aus dem Jahr 2006). 
 

 
 
Eine Besichtigung vor Ort mit den aktuellen Pächterinnen und Pächter hat am 1.2.2024 stattgefunden. Die 
Kirschlorbeerhecke wurde bereits kurz nach der Publikation des politischen Vorstosses durch die Pächterin ent-
fernt. Bei der Wiese handelt es sich um eine Blumenwiese, welche von der Pächterin nicht für andere Zwecke 
genutzt wird. Sie mäht die Wiese mehrmals pro Jahr, da sie nicht über die geeigneten Hilfsmittel verfügt, welche 
ein nachhaltigeres Mähregime zulassen würden.  
 
Die Pächterin wäre damit einverstanden, wenn das Mähen der Blumenwiese ein- bis maximal zweimal jährlich 
im Auftrag der Gemeinde an den Werkhof übertragen würde. Somit könnte das Absamen der Pflanzen gewähr-
leistet und die Biodiversität auf dieser Parzelle zusätzlich gefördert werden. 
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Finanzielles 

 
Dieses Geschäft hat keine direkten finanziellen Auswirkungen. 
 
 
Finanzkommission 

 
Nach Art. 58 der kantonalen Gemeindeverordnung ist das beschlussfassende Organ vorgängig über die Kos-
ten, die Folgekosten, die Finanzierung und die Auswirkungen auf das Finanzhaushaltgleichgewicht zu orientie-
ren.  
 
Das Geschäft hat keine finanziellen Auswirkungen. 
 
 
Weitere Kommissionen 

 
Die folgenden weiteren Kommissionen haben sich mit dem Geschäft auseinandergesetzt und geben eine Emp-
fehlung ab: 
 

X Kommission Datum Beschluss 

 Bildungskommission (BIKO)   

 Hochbaukommission (HBK)   

x Kommission für Umweltfragen (KOFU) 13.2.2024 Empfehlung Postulat erheblich zu erklären 
und abzuschreiben.  

 Kommission für soziale Fragen (KOSOF)   

 Planungskommission (PLAKO)   

 Sicherheitskommission (SIKO)   

 Tiefbaukommission (TBK)   

 Wahl- und Abstimmungskommission 
(WAKO) 

  

 Weitere Spezialkommissionen oä   

 
 
 
 
Rechtliche Grundlagen 

Dem Grossen Gemeinderat wird dieser Antrag gestützt auf die folgenden rechtlichen Grundlagen unterbreitet: 
 

 Grundlage Artikel 

Materielle Grundlage OgR Art. 30 

Zuständigkeit GGR GO GGR Art. 23ff 

Finanzkompetenz 
 

Art. 

Verfahren 
 

Art. 

 
 
Antrag 

1. Das Postulat wird erheblich erklärt und gleichzeitig abgeschrieben. 

 
 
Eintretensdebatte 

Wird vom zuständigen Sekretariat nach der Sitzung ausgefüllt. 
 
 
Eintreten 

Wird vom zuständigen Sekretariat nach der Sitzung ausgefüllt. 
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Detailberatung 

Wird vom zuständigen Sekretariat nach der Sitzung ausgefüllt. 
 
Der Grosse Gemeinderat fasst folgenden 
 
Beschluss 

1. Wird vom zuständigen Sekretariat ausgefüllt. 

 
 
Eröffnung 

1. Sekretariat GGR (Nachführen Register Parlament) 

2. Bauabteilung, Ressort Planung/Umwelt/Energie (zur Kenntnisnahme) 

 
 
Beilagen 

1. -- 

 
 
Sofern dieser Beschluss nicht angefochten wird, tritt er 30 Tage nach der Veröffentlichung, d.h. mit 
Wirkung ab dem 8. Juli 2024, in Kraft. 
 
 
 
 


